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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.09.1999

Norm

ABGB §154 Abs3 G

PSG §4

Rechtssatz

Die möglichen Belastungen der Stifter machen nicht nur eine p5egschaftsbehördliche Genehmigung der nicht zum

ordentlichen Wirtschaftsbetrieb der Kinder gehörenden Stiftung notwendig; sie schließen es auch aus, daß die

ebenfalls als Stifter an der Stiftung teilnehmenden Eltern die Kinder bei der Errichtung der Stiftung vertreten.
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